
Doppelbelastung:
Um Beruf und
Familie unter
einen Hut zu
bringen, greifen
Frauen häufig
auf Teilzeitar-
beit zurück. 
(FOTO: ANOUK
ANTONY)

Weiter deutliche Lohnunterschiede trotz besserer Bildung 

Jobs für Frauen 
retten die Renten

Beschäftigungsquote von Frauen in der EU nimmt zu

V O N  M A R I A N N E  T R U T T M A N N
( B R Ü S S E L )

Drei von vier in der EU neu ge-
schaffenen Arbeitsplätzen werden
von Frauen eingenommen. Falls die
Beschäftigungsquote von Frauen im
gleichen Tempo steigt, wird die EU
ihre zur Rentensicherung gesetzten
Beschäftigungsziele leichter errei-
chen.

Von den acht Millionen neuen Ar-
beitsplätzen, welche die EU-Staa-
ten seit dem Jahr 2000 neu ge-
schaffen haben, wurden sechs Mil-
lionen von Frauen besetzt. Dies
geht aus dem gestern von der
EU-Kommission veröffentlichten
Gleichstellungsbericht hervor. 

„Frauen bringen das Beschäfti-
gungswachstum in Europa voran
und verhelfen uns dazu, unsere
Wirtschaftsziele zu erreichen“,
freut sich der für Beschäftigung
und Chancengleichheit zuständige
Kommissar Vladimir Spidla. Der
Anstieg der Frauenbeschäftigung
entfällt allerdings weitgehend auf
Sektoren und Berufe, in denen
Frauen bereits vorherrschen und
die im allgemeinen weniger gut
bezahlt sind, z.B. Erziehung und
Gesundheitswesen oder Verkauf.

Höhere Arbeitslosenquote

Zwischen 2000 und 2006 hat sich
die Beschäftigungsquote der
Frauen zwischen 15 und 64 deut-
lich von 53,6 auf 56,3 Prozent er-
höht, während diejenige der Män-
ner bei 71,3 (71,2 Prozent im Jahr
2000) stagniert. Mit einer von 50,1
auf 53,7 Prozent gestiegenen Be-
schäftigungsquote der Frauen
liegt Luxemburg unter dem EU-
Schnitt. Bei den Männern sank im
gleichen Zeitraum der Anteil der

Beschäftigten von 75 auf 73,3 Pro-
zent. Geht das Aufholen der
Frauen im gleichen Tempo weiter,
wird das EU-Ziel einer Beschäfti-
gungsquote von 60 Prozent bei
den Frauen im Jahr 2010 erreicht.
Obwohl die Arbeitslosenquote der
Frauen zwischen 2000 und 2005
im EU-Schnitt von 10,2 auf 9,9
Prozent zurückging, liegt sie im-
mer noch höher als bei den
Männern, wo sie im gleichen
Zeitraum von 7,4 auf 7,9 Prozent
stieg.

Viel schneller als bei den Män-
nern dieser Alterskategorie stieg
auch die Beschäftigung von
Frauen im Alter zwischen 55 und
64. Allerdings sind nur ein Drittel
der Frauen in diesem Alter berufs-
tätig, während bei den Männern
noch leicht über die Hälfte arbei-
tet. Luxemburg liegt sowohl bei
den Frauen (24,9 Prozent) als auch
bei den Männern (38,2 Prozent)
deutlich unter dem EU-Schnitt.
Dass zunehmend mehr Frauen
länger arbeiten, dürfte u.a. damit
zusammenhängen, dass für sie das
Risiko, im Alter unter die Armuts-

schwelle zu fallen, massiv höher
ist als für Männer.

Obwohl Frauen die Männer
mittlerweile bildungsmäßig über-
flügeln – 59 Prozent der Hoch-
schulabsolventen sind Frauen –
liegt die Lohndifferenz im EU-
Schnitt je nach Statistik nach wie
vor zwischen 15 und 20 Prozent.
Groß sind die Lohnunterschiede
insbesondere in Großbritannien
mit 30 und in Deutschland mit 26
Prozent. Geringer sind die Unter-
schiede in Luxemburg (19 Prozent)
sowie in den neuen EU-Ländern,
z.B. nur 11 Prozent in Slowenien.

Um Beruf und Familienleben zu
vereinbaren, greifen Frauen häufig
auf Teilzeitarbeit zurück. Fast ein
Drittel der Frauen arbeitet Teil-
zeit, während nur 7,7 Prozent der
Männer dieses Mittel nutzen. Die
Beschäftigungsquote von Frauen
im Alter von 20 - 49 Jahren, die ein
Kind haben, geht denn auch um 15
Prozentpunkte zurück, während
sie bei Männern im gleichen Fall
leicht steigt.

■ http://equality2007/europa.eu
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Är Rechter an Europa

Steuerliche Behandlung von Dividenden aus dem EU-Ausland
V O N  P A T R I C K  G O E R G E N

Beschränkungen des Kapitalver-
kehrs zwischen den Mitgliedstaa-
ten sind verboten. So simpel
wird in Artikel 56 des EG-Ver-
trags ein fundamentales Prinzip,
das der Kapitalverkehrsfreiheit
innerhalb der EU, definiert. Als
Ausnahme von dieser Regel sind
die Mitgliedstaaten jedoch er-
mächtigt, im Steuerrecht Steuer-
pflichtige mit unterschiedlichem
Wohn- oder Kapitalanlageort un-
terschiedlich zu behandeln. Das
darf jedoch nicht zu einer will-
kürlichen Diskriminierung oder
verschleierten Beschränkung des
Kapital- und Zahlungsverkehrs
führen.
Ein deutscher Staatsangehöriger,
mit Wohnsitz in Deutschland, be-
saß Aktien von Gesellschaften
mit Sitz in den Niederlanden und
Dänemark. In den Jahren darauf
erhielt er Dividenden in Höhe

von ca. 20 000 Euro. Sein Antrag
auf Anrechnung einer Steuergut-
schrift in Höhe von 3/7 dieser Di-
videnden auf die Einkommen-
steuer wurde vom Finanzamt je-
doch abgelehnt. Eine Steuergut-
schrift komme nur in Frage,
wenn die Dividenden von deut-
schen Gesellschaften ausgeschüt-
tet wurden, nicht aber für solche
von ausländischen Gesell-
schaften.
Vom Finanzgericht in Köln um
Vorabentscheidung gebeten,
stellte der Europäische Gerichts-
hof klar, dass direkte Steuern
zwar in die Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten fallen, diese ihre
Befugnisse jedoch unter Wah-
rung des EU-Rechts ausüben
müssen. Die deutsche Steuerre-
gelung, die Gutschriften nur für
Dividenden von deutschen Ge-
sellschaften vorsieht, stelle eine
Beschränkung des Kapitalver-
kehrs dar. Einkommensteuer-

pflichtige Personen mit Wohn-
sitz in Deutschland würden
durch jene Regelung benachtei-
ligt und würden davon abgehal-
ten, ihr Kapital in Gesellschaften
mit Sitz in anderen EU-Mitglied-
staaten anzulegen. Ausländische
Gesellschaften würden somit da-
rin behindert, Kapital in
Deutschland zu sammeln, da 
ihre Aktien steuerrechtlich in
Deutschland ungünstiger behan-
delt werden.
Die deutsche Regierung versuch-
te, die Beschränkung durch die
notwendige Kohärenz des natio-
nalen Steuersystems zu wahren.
Für die europäischen Richter ist
die fragliche Regelung jedoch
nicht für die Wahrung der Kohä-
renz des deutschen Steuersys-
tems erforderlich. Das Ziel, die
Doppelbesteuerung von Gesell-
schaftsgewinnen (in Form von
Dividenden) zu verhindern,
könne durch weniger beschrän-

kende Maßnahmen erreicht wer-
den. Der Rückgang von Steuer-
einnahmen, durch die Gewäh-
rung von Steuergutschriften,
könne auch nicht als zwingender
Grund des Allgemeininteresses
betrachtet werden, der die Be-
schränkung rechtfertigt.
Gemäß dem Gerichtshof der Eu-
ropäischen Gemeinschaften steht
die fragliche deutsche Regelung
somit nicht im Einklang mit der
Kapitalverkehrsfreiheit in der
EU. Eine zeitliche Beschränkung

des für die deutschen Steuerbe-
hörden negativen Urteils (eine
Frage, die zur Wiederaufnahme
der mündlichen Verhandlung *
geführt hatte) wurde vom EuGH
– entgegen den ersten Vorschlä-
gen des Generalanwaltes – nicht
ausgesprochen, obwohl die Bun-
desregierung durch dieses Urteil
Steuerausfälle in Höhe von fünf
Milliarden Euro befürchtet.

EuGH, 6. März 2007, Wienand Meilicke u.a. gegen
Finanzamt Bonn-Innenstadt, C-292/04

Glossar

* Wiederaufnahme der mündli-
chen Verhandlung: Auch nach
einer ersten mündlichen Ver-
handlung kann der Gerichtshof,
aufgrund von Artikel 61 seiner
Verfahrensordnung und nach 
Anhörung des Generalanwalts,
die Wiedereröffnung der mündli-

chen Verhandlung anordnen. 
Im vorliegenden Fall hatte 
dies zum Zweck, den Streit-
parteien die Möglichkeit zu 
geben, sich zur zeitlichen 
Beschränkung der Wirkung 
des zu erwartenden Urteils 
zu äußern.

Ungerechte Berufswelt
ILO: Weltweit mehr Frauen arbeitslos als Männer

Schwerer Stand: Viele Frauen finden
keinen angemessenen Job. (FOTO: AP)

VON JAN D IRK  HERBERMANN
( G E N F )

Weibliche Kollegen erhalten oft
weniger Geld und müssen sich in
unproduktiven Sektoren verdin-
gen. Frauen sind weltweit stärker
als Männer von Arbeitslosigkeit
betroffen. Und sie werden eher
Opfer schlechter Jobbedingungen
als ihre männlichen Kollegen. Das
berichtet die Internationale Ar-
beitsorganisation (ILO) in einem
am Mittwoch in Genf veröffent-
lichten Report. 

Die Arbeitslosenrate für Frauen
lag laut ILO 2006 global bei 6,6
Prozent. Die weltweite Arbeits-
losenrate für Männer betrug 2006
laut den Angaben hingegen 6,1
Prozent. Im Jahr 2006 suchten
knapp 82 Millionen arbeitslose
Frauen aktiv einen Job. Die Zahl
der weiblichen Jobsucher ist laut
der UN-Organisation in den ver-
gangenen zehn Jahren um fast 23
Prozent gestiegen. Dabei finden
junge Frauen zwischen 15 und 24
Jahren schwerer einen Job als äl-
tere Frauen. 

Junge Frauen haben es schwer

Weltweit weist die Region Naher
Osten und Nordafrika laut ILO die
höchste Arbeitslosenrate für
Frauen auf. Dort gelten gemäß
dem Report 17 Prozent der Frauen
als arbeitslos. In den entwickelten
Staaten und den EU-Ländern liegt
die Arbeitslosenrate für Frauen
bei 6,6 Prozent. Mit drei Prozent
weist den Angaben nach Ostasien
von allen Regionen der Welt die
geringste Arbeitslosenrate für
Frauen auf. Die Autoren gehen
nicht auf die Lage in einzelnen
Ländern ein.

Die ILO schreibt weiter, dass
sich viele Frauen frustriert vom
Arbeitsmarkt zurückgezogen ha-
ben, weil sie keinen angemessenen
Job finden. Oft fühlten sich diese
Frauen als Opfer von Diskriminie-
rung. Es sei schwierig die genaue
Zahl dieser Frauen, die von der
Arbeitswelt enttäuscht sind, zu er-
mitteln. Allerdings haben laut den
ILO-Recherchen mehr Frauen als

jemals zuvor eine Arbeit. Nach
den Angaben gelten 1,2 Milliarden
Frauen als beschäftigt.

Ein wichtiger Grund sei das
weltweite Wachstum der Bevöl-
kerung. Viele Frauen finden laut
ILO jedoch nur ein Auskommen
in Jobs mit niedriger Produktivi-
tät, oft im Servicebereich und in
der Landwirtschaft. Der Anteil
der Mitarbeiterinnen in der In-
dustrie ist laut den Angaben in
den vergangenen zehn Jahren ge-
sunken. 

Die Organisation gibt an, dass
die genaue Lohndifferenz zwi-
schen Frauen und Männern
schwer zu ermitteln ist. Die Fach-
leute gehen jedoch davon aus, dass
Frauen in der Regel 90 Prozent
oder weniger Lohn für die gleiche
Arbeit wie Männer erhalten. Zu-
dem schreiben die Autoren, dass
die Zahl der unbezahlten Tätig-
keiten für Frauen größer wird je
ärmer die Region ist. 

In den Planwirtschaften der
ehemaligen Ostblockstaaten war
laut ILO der Gehaltsunterschied
zwischen Frauen und Männern re-
lativ gering. In diesen Staaten habe
sich die relativ günstige Bezahlung
für Frauen nicht geändert. 


